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16. Oktober 2008
Konsultation über das gemeinsame Verständnis hinsichtlich der Pflichten, die sich aus der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers an die Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten ergeben 
Hintergrund 
1. Die Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers an die Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten, die am 1. Januar 2007 in Kraft trat, unterstützt die Umsetzung der Sonderempfehlung VII der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung“ (Financial Action Task Force – FATF) in der Europäischen Union. Die Verordnung verpflichtet Zahlungsverkehrsdienstleister (z.B. Banken und Geldüberweisungsstellen) dazu, bei einem elektronischen Geldtransfer jeweils den vollständigen Auftraggeberdatensatz zu übermitteln. Darüber hinaus müssen Zahlungsverkehrsdienstleister die Angaben bei eingehenden Zahlungen überprüfen. Zweck dieser Verordnung ist es, die Rückverfolgung eines Geldtransfers bis zum Auftraggeber zu vereinfachen, soweit dies von den zuständigen Behörden als erforderlich erachtet wird. 

2. Diese Verordnung ergänzt die entsprechenden nationalen und EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. So werden Finanzinstitute beispielsweise dazu verpflichtet, die Sanktionen der UN und der EU sowie nationale Sanktionen zu beachten, bei Kontoeröffnungen Sorgfaltspflichten in Bezug auf ihre Kunden zu erfüllen, das Kundenverhalten fortlaufend zu überwachen und die Behörden umgehend zu informieren, wenn Verdacht auf strafrechtliche oder terroristische Aktivitäten besteht. 

3. Die Anti Money Laundering Task Force (AMLTF) erkennt diese Verordnung als einen wichtigen Bestandteil dieses weiter gefassten Regelwerks an. Stellt eine Bank bei der Überprüfung von eingehenden Zahlungen beispielsweise fest, dass die Angaben zum Auftraggeber ganz oder teilweise fehlen, könnte dies ein Anlass für die Bank sein, den Behörden diese verdächtige Transaktion zu melden. 

4. Die AMTLF wurde darüber unterrichtet, dass offenbar Klärungsbedarf hinsichtlich der Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers an die Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten im Zusammenhang mit der Verordnung besteht. Der aus Vertretern aller Mitgliedstaaten bestehende und unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission stehende Ausschuss zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beauftragte daraufhin die AMLTF, sich im Austausch mit den Marktteilnehmern des Sachverhalts anzunehmen. Darüber hinaus stellt die Europäische Kommission geeignete Kontakte zu den Behörden her, die sich ebenfalls mit Zahlungsverkehrsangelegenheiten befassen. Die AMLTF hat zudem die mögliche Unvereinbarkeit der Verordnung mit den in anderen EU-Verordnungen festgelegten Bestimmungen zum Einfrieren von Geldern analysiert. 
5. Das vorliegende Papier will ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich Zahlungen verdeutlichen, bei denen die vorgeschriebenen Angaben gemäß der Verordnung fehlen. Die AMLTF hat dieses Papier auf der Basis einer informellen Konsultation mit der Finanzdienstleistungsbranche entwickelt, zu der ein Workshop im Januar 2008 sowie eine dreimonatige öffentliche Konsultation gehörte, welche im April 2008 begann und eine öffentliche Anhörung am 6. Mai 2008 beinhaltete. 
6. Dieses gemeinsame Verständnis basiert auf den aktuellen Prozessen der Zahlungsverkehrs-, Informations- und Abwicklungssysteme; es soll gleiche Bedingungen für die europäischen Zahlungsverkehrsdienstleister gewährleisten und die Rückverfolgbarkeit
 von Geldtransfers unterstützen. Das Papier soll dabei den Grad der Einhaltung der Sonderempfehlung VII der FATF außerhalb der Europäischen Union berücksichtigen und der Tatsache Rechnung tragen, dass Geldtransfers ein Massengeschäft sind. Im Anhang sind einige bestehende Verfahren beschrieben, die wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der Finanzdienstleistungsbranche identifiziert haben. Es handelt sich hierbei um Verfahren, die bei Zahlungsverkehrsdienstleistern derzeit zum Einsatz kommen. 
7. Die AMLTF wurde in der zweiten Jahreshälfte 2006 von CEBS, CESR und CEIOPS (den drei Level-3-Ausschüssen – 3L3) mit dem Ziel gegründet, von Aufsichtsseite einen Beitrag zu Themen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu liefern, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie. Die AMLTF setzt sich aus Vertretern der zuständigen Behörden aus ganz Europa zusammen, die Aufsichtsverantwortung für Zahlungsverkehrsdienstleister haben. 

8. Die AMLTF räumt ein, dass auch andere, nicht in diesem Gremium vertretene Behörden diese Aufsichtsverantwortung haben können; sie geht jedoch davon aus, dass das Konsultationspapier für diese Behörden ebenfalls von Nutzen sein kann. 

1. Einführung 
1. Das vorliegende Papier gibt das gemeinsame Verständnis der europäischen Aufsichtsbehörden bezüglich der Anwendung von Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers an die Zahlungsverkehrsdienstleister des Begünstigten (nachstehend „Verordnung“ genannt) wieder. 

2. Das gemeinsame Verständnis basiert auf den aktuellen Prozessen der Zahlungsverkehrs-, Informations- und Abwicklungssysteme und soll gleiche Bedingungen für die europäischen Zahlungsverkehrsdienstleister (nachstehend „ZVDL“ genannt) gewährleisten. Es berücksichtigt dabei den derzeitigen Grad der Einhaltung der Sonderempfehlung VII außerhalb der Europäischen Union und trägt der Tatsache Rechnung, dass Geldtransfers ein Massengeschäft sind. 

3. Das gemeinsame Verständnis soll nicht als Erweiterung, sondern vielmehr als eine Klarstellung der in der Verordnung genannten Pflichten verstanden werden. Auf diese Weise sollen die ZVDL über die Erwartungen der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Einhaltung der in der Verordnung festgelegten Bestimmungen informiert werden. 
2. Gemeinsames Verständnis hinsichtlich Artikel 8 der Verordnung 
4. Der ZVDL muss über wirksame Verfahren verfügen, mit deren Hilfe er feststellen kann, ob die Felder für Angaben zum Auftraggeber in dem zur Ausführung eines Geldtransfers verwendeten Informations- oder Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssystem nach Maßgabe der Artikel 4 und 6 vollständig ausgefüllt wurden. Es wird erwartet, dass der ZVDL dieser Verpflichtung unter Anwendung der im Folgenden dargestellten zwei Vorgaben nachkommt. 

5. Erstens hat der ZVDL des Begünstigten gemäß der Verordnung festzustellen, ob die Felder für Angaben zum Auftraggeber in dem zur Ausführung eines Geldtransfers verwendeten Informations- oder Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssystem unter Verwendung der Buchstaben oder Einträge ausgefüllt wurden, die im Rahmen der Übereinkünfte über dieses Informations- oder Zahlungsverkehrs- und Abwicklungssystem zulässig sind. 

6. Diese erste Vorgabe ergibt sich im Allgemeinen schon aus der Anwendung der Prüfpflichten bezüglich des Informations-, Zahlungsverkehrs- oder Abwicklungssystems, sofern diese Prüfpflichten die Übermittlung oder den Erhalt von Zahlungen verhindern, bei denen die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber fehlen. 

7. Zugegebenermaßen ist es sehr schwierig, mit einem Standardfilter die Vollständigkeit sämtlicher Informationen zu beurteilen. Überdies wird es Fälle geben, in denen die Felder für Angaben zum Auftraggeber unrichtige oder nicht aussagekräftige Informationen enthalten, der Geldtransfer aber dennoch das System durchläuft. 

8. Der ZVDL soll veranlasst werden, erfahrungsbasierte Filter einzusetzen, um offensichtlich nicht aussagekräftige Angaben zu erkennen. Dazu gehören z.B. Angaben, mit denen eindeutig versucht wird, die Intention der Sonderempfehlung VII der FATF sowie der Verordnung zu umgehen. Der Einsatz von Filtern soll den ZVDL bei der Beurteilung, ob die Angaben aussagekräftig sind oder nicht, unterstützen. Falls nicht, ist der ZVDL dazu verpflichtet, den betreffenden Transferauftrag zurückzuweisen oder den vollständigen Auftraggeberdatensatz anzufordern. Der ZVDL sollte bestrebt sein, dieser ersten Vorgabe zum Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion nachzukommen. 

9. Zweitens ist der ZVDL ergänzend zu Artikel 8 Satz 1 verpflichtet, sofern er nicht bei sämtlichen Geldtransfers die Unvollständigkeit der Angaben zum Ausführungszeitpunkt festgestellt hat, den eingehenden Zahlungsverkehr angemessen zu überwachen, um Geldtransfers mit unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben mit Hilfe von nachgelagerten Stichproben festzustellen. Diese Stichproben können verstärkt bei mit höheren Risiken behafteten ZVDL angewendet werden; allen voran bei jenen ZVDL, die im Rahmen dieser Stichproben aufgefallen sind, weil sie es bereits in früheren Fällen versäumt hatten, die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber zu liefern. ZVDL, die diese vorgeschriebenen Angaben regelmäßig nicht liefern, sollten dabei besonders häufig durch Stichproben überprüft werden. 

3. Gemeinsames Verständnis hinsichtlich Artikel 9 Abs. 1 und Artikel 10 der Verordnung 
10. Unter der oben beschriebenen Anwendung des Artikels 8 kann der ZVDL des Begünstigten entweder zum (oder sogar vor dem) Ausführungszeitpunkt oder aber erst bei der nachgelagerten Prüfung feststellen, dass die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber bei einem Geldtransfer unvollständig oder nicht aussagekräftig sind. 

11. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Artikel 9 Abs. 1 und Artikel 10. Artikel 10 bezieht sich insbesondere auf die in Kapitel III der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie festgelegten Meldepflichten. Kapitel III der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie umfasst u.a. die Artikel 22 und 24, die im Hinblick auf die Anwendung von Artikel 9 Abs. 1 von besonderer Bedeutung sind. Diese Artikel sind im vorliegenden Papier berücksichtigt. Darüber hinaus sei an dieser Stelle angemerkt, dass sich Artikel 9 Abs. 1 der Verordnung auf die Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und 881/2002 bezieht. 

3.1 Der ZVDL des Begünstigten stellt bei Erhalt eines Geldtransfers fest, dass die Angaben unvollständig sind 
12. Stellt der ZVDL des Begünstigten bei Erhalt eines Geldtransfers fest, dass die in der Verordnung vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber fehlen oder unvollständig sind, so weist er entweder den Transferauftrag zurück oder fordert den vollständigen Auftraggeberdatensatz an. Bis der vollständige Auftraggeberdatensatz vorliegt, kann der ZVDL entweder den Transfer ausführen oder ihn vorübergehend anhalten (vorausgesetzt, das Anhalten von Transfers ist nach einzelstaatlichem Recht unter Berücksichtigung der gesetzlicher Verpflichtungen und der Verpflichtungen gegenüber Verbrauchern zulässig). 

3.1.1 Interne Richtlinien, Prozesse und Verfahren 
13. Der ZVDL sollte interne Richtlinien dafür schaffen, wie er vorzugehen hat, wenn er bei einem Geldtransfer unvollständige Auftraggeberdatensätze oder nicht aussagekräftige Angaben feststellt. 

14. Mit Ausnahme derjenigen ZVDL, die solche Geldtransfers systematisch zurückweisen, sollten ZVDL eine Mischung der Bestimmungen aus Punkt 3.1.3 und Punkt 3.1.4 und/oder 3.1.2 anwenden. Unbeschadet sonstiger geltender Rechtsvorschriften oder Verordnungen sollten ZVDL i.d.R. keine Transfers mit unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben zum Auftraggeber ausführen. 

15. Der ZVDL sollte die Kriterien definieren, auf denen die internen Prozesse und Verfahren zur Unterscheidung zwischen Geldtransfers basieren, die entweder direkt ausgeführt oder angehalten und/oder zurückgewiesen werden. Der ZVDL erstellt diese internen Prozesse und Verfahren unter Berücksichtigung der geltenden Pflichten. Diese Prozesse und Verfahren zielen in erster Linie darauf ab, das Compliance-Risiko des ZVDL zu begrenzen, sollte er beschließen, einen Transfer anzuhalten oder zurückzuweisen. Darüber hinaus hat der ZVDL insbesondere die Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und 881/2002 sowie die Bestimmungen aller sonstigen Listen einzuhalten, die gemäß der einzelstaatlichen Rechtsordnung zu beachten sind. 

16. Die internen Richtlinien, Prozesse und Verfahren sollten von einer angemessenen Hierarchieebene genehmigt und regelmäßig überprüft werden. 

3.1.2 Der ZVDL weist den Geldtransfer zurück (falls nach einzelstaatlichem Recht zulässig) 
17. In diesem Fall ist der ZVDL nicht verpflichtet, den vollständigen Auftraggeberdatensatz anzufordern. Der ZVDL des Auftraggebers sollte aber über den Grund für die Zurückweisung des Transfers informiert werden. 

18. Fehlende, unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber sind allerdings vom ZVDL des Begünstigten bei der Beurteilung der Frage, ob eine mit dem zurückgewiesenen Transfer zusammenhängende Transaktion verdächtig ist und der Financial Intelligence Unit (FIU) gemeldet werden muss, als ein Umstand zu berücksichtigen. Die Beurteilung sollte anhand der bestehenden EU-Richtlinien und Vorschriften erfolgen. 

19. Abhängig von den Risikokriterien, die der ZVDL nach Maßgabe des risikoorientierten Ansatzes definiert hat, können fehlende, unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber gegebenenfalls dazu führen, dass eine Transaktion als verdächtig eingestuft wird. Wird die Transaktion von einem Land außerhalb des EWR ausgeführt, welches die EU-Mitgliedstaaten als gleichwertig im Hinblick auf die Standards der Richtlinie 2005/60/EG betrachten, so sollte dies im Rahmen der Risikobeurteilung entsprechende Beachtung finden. Abschließen sollte der ZVDL seine Beurteilung nach Maßgabe der geltenden Pflichten sowie anhand seiner internen Richtlinien, Prozesse und Verfahren. 

3.1.3 Der ZVDL führt den Geldtransfer aus 
20. Der ZVDL kann einen Geldtransfer, bei dem er fehlende, unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber festgestellt hat, ausführen, bevor er hierzu den vollständigen Datensatz beim ZVDL des Auftraggebers anfordert. 

21. Nach Ausführung des Geldtransfers ist der ZVDL des Begünstigten verpflichtet, den vollständigen Auftraggeberdatensatz anzufordern. 


Anfordern des vollständigen Auftraggeberdatensatzes 
22. Hier sollte der ZVDL des Begünstigten Kriterien festlegen um zu entscheiden, in welchen Fällen er den vollständigen Datensatz beim ZVDL des Auftraggebers anfordern wird. 

23. Darüber hinaus sollte der ZVDL des Begünstigten eine Frist für den Zeitraum zwischen dem Erhalt des Geldtransfers und dem Anfordern des vollständigen Auftraggeberdatensatzes setzen. Diese könnte beispielsweise sieben Arbeitstage betragen. 
24. Nach Anforderung des vollständigen Auftraggeberdatensatzes sollte der ZVDL eine angemessene Frist von beispielsweise sieben Arbeitstagen bis zum Erhalt der Informationen setzen; bei Anfragen in Länder außerhalb des EWR kann eine längere Frist eingeräumt werden. Nach Eingang der angefragten Angaben beurteilt der ZVDL, je nach Risikograd, ob der Geldtransfer oder eine damit zusammenhängende Transaktion verdächtig ist. Erhält der ZVDL keine zufriedenstellende Antwort auf seine Anfrage zum betreffenden Transfer, wird er entsprechend nachfassen. 


Beurteilung der Verdächtigkeit von Geldtransfers 
25. Wie in Punkt 3.1.2 beschrieben, schließt der ZVDL diese Beurteilung nach Maßgabe der geltenden Pflichten sowie anhand seiner internen Richtlinien, Prozesse und Verfahren ab. Abhängig von den Risikokriterien, die der ZVDL auf der Grundlage des risikoorientierten Ansatzes definiert hat, kann der aus fehlenden, unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben zum Auftraggeber resultierende Risikofaktor gegebenenfalls dazu führen, dass der Fall intern zum AML/CFT-Verantwortlichen weitergeleitet wird. Dieser wird dann beurteilen, ob die Transaktion verdächtig ist. 

26. Erwägungsgrund 16 der Verordnung weist insbesondere darauf hin, dass die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zum Auftraggeber beim ZVDL des Auftraggebers verbleiben sollte. Daher ist der ZVDL des Begünstigten beim Erhalt von Geldtransfers nicht für fehlende Angaben zum Auftraggeber verantwortlich zu machen. Dies gilt auch, wenn der ZVDL den Transfer in gutem Glauben ausführt, ohne vollständige Angaben zum Auftraggeber erhalten zu haben, die Ausführung jedoch bei vollständig vorliegenden Informationen nicht erfolgt wäre. 

Nachfassen bezüglich des vollständigen Auftraggeberdatensatzes 
27. Der ZVDL muss interne Richtlinien, Prozesse und Verfahren erstellen, um nach der Anforderung eines vollständigen Auftraggeberdatensatzes in angemessener Weise nachfassen zu können. Der ZVDL sollte gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde nachweisen können, dass seine Richtlinien, Prozesse und Verfahren geeignet sind, die entsprechenden Ziele zu erfüllen, und dass sie in der Anwendung effektiv sind. Zu diesem Zweck könnte der ZVDL die Unterlagen zu seinen Anforderungen der vollständigen Auftraggeberdatensätze aufbewahren, einschließlich einer Auflistung fehlender Antworten, und sie den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen. 

28. Erhält der ZVDL des Begünstigten nach Ablauf der zuvor gesetzten Frist keine zufriedenstellende Antwort auf seine Anforderung, so sollte er bei dem ZVDL des Auftraggebers schriftlich nachfassen und eine erneute Frist setzen. Dabei können mehrere Anforderungen gebündelt werden. 

29. In der Nachfassung sollte darauf hingewiesen werden, dass der ZVDL des Auftraggebers bei einer nicht zufriedenstellenden Antwort innerhalb der gesetzten Frist künftig intern einer erhöhten Risikoüberwachung unterliegen wird und auf ihn die Bestimmungen des Artikels 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 Anwendung finden werden. Alternativ kann der ZVDL diesen Hinweis in seine AGB aufnehmen. 

3.1.4 Der ZVDL hält den Transfer an (falls nach einzelstaatlichem Recht zulässig) 
30. Abschnitt 3.1.1 dieses gemeinsamen Verständnisses definiert, wie ein ZVDL vorzugehen hat, wenn er bei einem Geldtransfer fehlende, unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber feststellt. Gemäß Abschnitt 3.1.1. kann der ZVDL die Ausführung des Transfers befristet aussetzen und somit die Gelder vorerst zurückhalten, wenn ein solches Vorgehen nach Maßgabe des jeweils geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens verlangt wird oder damit im Einklang steht. Neben der befristeten Aussetzung eines Transfers mit der Maßgabe, gemäß Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 den vollständigen Auftraggeberdatensatz anzufordern, kann es überdies erforderlich werden, die Gelder für einen unbestimmten Zeitraum einzufrieren. Als Grundlage gelten die relevanten Bestimmungen zum Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Sanktionen (u.a. die Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001 und 881/2002). Diese Bestimmungen beinhalten die Verpflichtung, keine Transaktionen durchzuführen, die als verdächtig gemeldet wurden (Artikel 24 Abs. 1 der Richtlinie 2005/60/EG), sowie solche Transaktionen auf Weisung der zuständigen Behörden nicht abzuwickeln (Artikel 24 Abs. 1 der Richtlinie 2005/60/EG). Wenn ein ZVDL einen Transfer anhält oder Transferaufträge zurückhält, sollte er darüber hinaus in besonderem Maße seine Compliance-Risiken und sonstigen rechtlichen Risiken begrenzen, auch im Hinblick auf seine vertraglichen Verpflichtungen. 

31. Diese Option kann insbesondere dann geeignet sein, wenn die Situation wegen Verdachts auf Geldwäsche intern oder mit anderen Angehörigen einer Instituts- oder Finanzholdinggruppe, mit Datenbanken oder mit der FIU
 abgeklärt werden muss. 

32. Entscheidet sich der ZVDL dafür, den Transfer anzuhalten, sollte er als Erstes den vollständigen Auftraggeberdatensatz anfordern. 


Anforderung des vollständigen Auftraggeberdatensatzes 
33. Der ZVDL des Begünstigten sollte Kriterien festlegen um zu entscheiden, in welchen Fällen die Anforderung des vollständigen Datensatzes beim ZVDL des Auftraggebers erforderlich ist. Die Prozesse und Verfahren sollten sicherstellen, dass der ZVDL des Begünstigten idealerweise spätestens nach jeweils sieben Arbeitstagen (oder später, wenn der Transfer von einem Land außerhalb des EWR stammt) den vollständigen Auftraggeberdatensatz von jedem ZVDL anfordert, der in den vorangegangenen sieben Arbeitstagen mindestens einen Geldtransfer mit unvollständigen Angaben zum Auftraggeber übermittelt hat. Die ZVDL werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie auch dann Kriterien dafür festlegen müssen, in welchen Fällen sie den vollständigen Auftraggeberdatensatz anfordern, wenn die maximale Frist mit der in Abschnitt 3.1.3 vorgeschlagenen Frist übereinstimmt. Bei der Definition ihrer internen Kriterien sollten die ZVDL die Tatsache berücksichtigen, dass diese bis zur Beantwortung der Anforderung prinzipiell nicht Grundlage für die Entscheidung über Zurückweisung oder Ausführung eines Geldtransfers sein können. 

34. Im Rahmen dieser Anforderung sollte auch dem ZVDL des Auftraggebers eine entsprechende Frist für die Beantwortung gesetzt werden. Die maximale Frist kann beispielsweise drei Arbeitstage umfassen; für Transfers von einem Land außerhalb des EWR kann sie auch länger sein. Auch eine kürzere Frist ist möglich. Die Frist kann durch Aufnahme in die AGB des ZVDL bekannt gemacht werden. 
35. Nachdem der ZVDL des Begünstigten seine Anfrage übermittelt hat, muss er zunächst die festgelegte Frist von beispielsweise drei Arbeitstagen für eine Beantwortung verstreichen lassen. 

36. Erhält der ZVDL eine zufriedenstellende Antwort, beurteilt er, ob der betreffende Transfer verdächtig ist und entscheidet anschließend, ob er den Transfer ausführen oder zurückweisen wird, oder ob er der FIU eine Verdachtsanzeige schicken und den Transfer anhalten wird. 

37. Der ZVDL muss interne Richtlinien, Verfahren und Prozesse schaffen, um nach der Anforderung eines vollständigen Auftraggeberdatensatzes in angemessener Weise nachfassen zu können. Diese sollten insbesondere die Reaktion des ZVDL auf ein Ausbleiben einer Antwort innerhalb der gesetzten Frist festlegen. Ebenfalls zu definieren ist die Vorgehensweise beim Versand von Erinnerungsschreiben an den ZVDL des Auftraggebers. Der ZVDL sollte gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde nachweisen können, dass diese Richtlinien, Verfahren und Prozesse geeignet sind, die entsprechenden Ziele zu erfüllen, und dass sie in der Anwendung effektiv sind. 

38. Erhält der ZVDL des Begünstigten keine zufriedenstellende Antwort auf seine Anforderung, sollte er entsprechend nachfassen. Hierzu könnte er beispielsweise dem ZVDL des Auftraggebers drei Arbeitstage nach Verstreichen der ersten Frist ein Erinnerungsschreiben schicken. In diesem Schreiben sollte dem ZVDL des Auftraggebers eine zweite Frist gesetzt werden, die erneut drei Arbeitstage umfassen kann. Der ZVDL des Auftraggebers sollte zudem darauf hingewiesen werden, dass er künftig bei einer nicht zufriedenstellenden Antwort innerhalb der gesetzten Frist intern einer erhöhten Risikoüberwachung (siehe 29.) unterliegen wird und auf ihn die Bestimmungen des Artikels 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 Anwendung finden werden. Alternativ kann der ZVDL diesen Hinweis in seine AGB aufnehmen. 

39. Darüber hinaus sollte in dem Schreiben vermerkt werden, dass die Abwicklung des betreffenden Geldtransfers ausgesetzt wurde. Unabhängig davon, ob eine zufriedenstellende Antwort eingegangen ist oder nicht, sollte der ZVDL des Begünstigten nach Ablauf der in dem Schreiben gesetzten Frist beurteilen, ob der betreffende Transfer verdächtig ist und dann entscheiden, ob er den Transfer ausführen oder zurückweisen wird, oder ob er der FIU eine Verdachtsanzeige schicken und den Transfer anhalten wird. Wenn sich der ZVDL für die Ausführung des Transfers entscheidet, sollte er die Faktoren berücksichtigen, die ihn zunächst dazu bewogen hatten, den Transfer anzuhalten (siehe Abschnitt 3.1.3 „Beurteilung der Verdächtigkeit von Geldtransfers“). 

3.2 Der ZVDL des Begünstigten stellt nach Ausführung eines Geldtransfers fest, dass die Angaben zum Auftraggeber fehlen oder unvollständig sind 
40. Stellt der ZVDL des Begünstigten nach Ausführung des Transfers anhand von Stichproben oder auf sonstige Weise fest, dass die Angaben zum Auftraggeber fehlen, unvollständig oder nicht aussagekräftig sind, muss er: 

a.) fehlende, unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber bei der Beurteilung der Frage, ob der Transfer oder eine mit ihm zusammenhängende Transaktion verdächtig ist und der FIU gemeldet werden muss, als einen Umstand berücksichtigen; 
b.) eine Anforderung des vollständigen Datensatzes vom ZVDL des Auftraggebers oder, wo es zweckmäßig erscheint, vom zwischengeschalteten ZVDL in Erwägung ziehen. In diesem Fall sollte der ZVDL des Begünstigten, wie oben beschrieben, bei der Anforderung des vollständigen Auftraggeberdatensatzes entsprechend nachfassen. 

4. Gemeinsames Verständnis hinsichtlich Artikel 9 Abs. 2
4.1 Regelmäßige Verstöße 
41. Erwägungsgrund 17 fordert einen gemeinsamen Ansatz hinsichtlich Artikel 9 Abs. 2. Dieser sieht vor, dass der ZVDL des Begünstigen tätig werden muss, wenn ein ZVDL regelmäßig unvollständige Angaben übermittelt. 

42. Die Verordnung geht indes nicht darauf ein, was unter regelmäßig zu verstehen ist. Ein gemeinsamer Ansatz in diesem Punkt wäre äußerst wünschenswert, da er die Glaubwürdigkeit und Effizienz der Reaktion der ZVDL in der EU steigern und damit international zu einer verbesserten Einhaltung der Sonderempfehlung VII der FATF beitragen würde. Dabei obliegt es dem ZVDL des Begünstigten festzustellen, ob ein regelmäßiger Verstoß vorliegt. Ein regelmäßiger Verstoß liegt beispielsweise vor, wenn regelmäßig unvollständige Auftraggeberdatensätze übermittelt und/oder regelmäßig Anforderungen verspätet beantwortet werden. In Abhängigkeit vom Risikoansatz des ZVDL des Begünstigten kann zudem der Grad der Verstöße variieren. 

43. Deshalb sollte der ZVDL des Begünstigten Kriterien festlegen, die bestimmen, ob es der ZVDL des Auftraggebers regelmäßig versäumt, die vorgeschriebenen Angaben zum Auftraggeber zu liefern. Für die Zeit bis der ZVDL des Begünstigten ausreichend Informationen gesammelt hat, um seine Kriterien für das Vorliegen eines regelmäßigen Verstoßes festlegen zu können, könnten zum Beispiel die folgenden Kriterien Anwendung finden: 

a.) die Kooperationsbereitschaft des ZVDL des Auftraggebers bei Anforderungen vollständiger oder aussagekräftiger Angaben;

b.) ein zuvor festgelegter prozentualer Schwellenwert für Geldtransfers eines bestimmten ZVDL mit unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben;

c.) ein zuvor festgelegter prozentualer Schwellenwert für Geldtransfers, die nach Ablauf einer bestimmten Frist, innerhalb derer der ZVDL des Auftraggebers wiederholt zur Übermittlung vollständiger oder aussagekräftiger Angaben aufgefordert wurde, weiterhin unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben enthalten;   

d.) ein zuvor festgelegter Schwellenwert in Form einer absoluten Anzahl an Geldtransfers mit unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben eines bestimmten ZVDL; und

e.) ein zuvor festgelegter Schwellenwert in Form einer absoluten Anzahl an Geldtransfers, die nach Ablauf einer bestimmten Frist, innerhalb derer der ZVDL des Auftraggebers wiederholt zur Übermittlung vollständiger oder aussagekräftiger Angaben aufgefordert wurde, weiterhin unvollständige oder nicht aussagekräftige Angaben enthalten.    

4.2 Maßnahmen 
44. Stellt der ZVDL des Begünstigten fest, dass ein ZVDL regelmäßig gegen die Verpflichtung zur Übermittlung vollständiger Auftraggeberdatensätze verstößt, sollte er diesen verwarnen und ihn darauf hinweisen, dass nach dem geltenden gemeinsamen Verständnis ein regelmäßiger Verstoß vorliegt. 

4.3 Meldung an die zuständigen Behörden 
45. Stellt der ZVDL des Begünstigten fest, dass es ein ZVDL regelmäßig versäumt, die vorgeschriebenen Angaben zu übermitteln, ist er gemäß Artikel 9 Abs. 2 dazu verpflichtet, dies den für die Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden zu melden. Hierbei bestimmen die einzelstaatlichen Regelungen, wer die zuständigen Behörden sind, denen der Verstoß zu melden ist. Diese Behörden sind ihrerseits aufgefordert, die Information an ihre nationalen Aufsichtsbehörden weiterzuleiten. 

46. Eine solche Informationsweitergabe sollte jedoch klar von einer Verdachtsanzeige (Suspicious Transaction Report – STR) unterschieden werden. Zweck dieser Informationsweitergabe ist es anzuzeigen, dass ein ZVDL die diesem gemeinsamen Verständnis zugrunde liegenden Kriterien eines regelmäßigen Verstoßes erfüllt und damit offenbar Probleme bei der Einhaltung der Sonderempfehlung VII vorliegen. Eine solche Informationsweitergabe impliziert indes nicht, dass der ZVDL des Auftraggebers im Verdacht der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung steht. Sie bedeutet lediglich, dass der ZVDL des Auftraggebers möglicherweise seinen Pflichten gemäß der Sonderempfehlung VII nicht nachkommt. Einige Länder haben für Meldungen nach Artikel 9 Abs. 2 ein spezielles Format entwickelt, was den ZVDL die Unterscheidung zu erleichtern scheint. 

4.4 Entscheidung über die Beschränkung oder Beendigung der Geschäftsbeziehung zu einem ZVDL, der regelmäßig die vorgeschriebenen Angaben nicht liefert
47. Die Verordnung sieht vor, dass die Entscheidung, die Geschäftsbeziehung zu einem ZVDL, der die vorgeschriebenen Angaben regelmäßig nicht liefert, zu beschränken oder zu beenden, im Ermessen des ZVDL des Begünstigten liegt. 

48. Entscheidet sich der ZVDL des Begünstigten, alleine gegen einen ZVDL vorzugehen, der regelmäßig die vorgeschriebenen Angaben nicht liefert, kann dies für ihn geschäftsschädigend sein, insbesondere wenn es sich bei dem ZVDL um einen wichtigen Kontrahenten handelt. 

49. Überdies würden wir erwarten, dass sich die Aufsichtsbehörden über ihre Einschätzungen hinsichtlich eines gegen die Verordnung verstoßenden ZVDL und der zu ergreifenden Maßnahmen austauschen. 

50. Betont werden sollte zudem, dass, wenn ein regelmäßig gegen diese Verordnung verstoßender ZVDL gleichzeitig eine Korrespondenzbank aus einem Drittland ist, die Entscheidung gemäß diesen Abschnitts in die Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Artikel 13 Abs. 3 der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie als Teil des Managements von grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zur Korrespondenzbank einbezogen werden sollte.  

5. Interne Datensammlung und Berichterstattung
51. Der ZVDL sollte gegenüber seiner Aufsichtsbehörde den Nachweis erbringen können, dass er zur Erfüllung der in der Verordnung festgelegten Bestimmungen über angemessene und geeignete Strategien und Verfahren für die Datensammlung und interne Berichterstattung verfügt. Zudem sollten die internen Kontrollen sowie die Prüfverfahren des ZVDL zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der angemessenen Überwachung durch die Geschäftsleitung unterliegen.  

6. Schwellenwert
52. Bei Anwendung der Verordnung und des geltenden gemeinsamen Verständnisses sollte berücksichtigt werden, dass einige Länder außerhalb der EU möglicherweise in ihrer Gesetzgebung eigene Schwellenwerte von 1.000 €/US$ festgesetzt haben, unterhalb derer die Übermittlung vollständiger Angaben zu ausgehenden Zahlungen nicht vorgeschrieben ist. Gemäß der Interpretative Note zur Sonderempfehlung VII ist dies zulässig. Das aber entbindet europäische ZVDL nicht von ihrer Pflicht, fehlende Angaben einzufordern. Ein solcher Schwellenwert ist zwar für die risikoorientierte Entscheidung darüber, ob eine Transaktion ausgeführt, angehalten oder zurückgewiesen wird oder ob es sich um einen regelmäßigen Verstoß handelt, von Bedeutung. Er schließt die Anwendung der Verfahren unter den oben stehenden Punkten 3 und 4 jedoch nicht aus. 

53. Ein über diesen Betrag hinausgehender Schwellenwert ist nicht mit der Sonderempfehlung VII vereinbar. Ein entsprechender Geldtransfer gilt daher als Transfer mit unvollständigem Auftraggeberdatensatz. 

7. Überarbeitung des gemeinsamen Verständnisses
54. Das gemeinsame Verständnis berücksichtigt zum einen den Grad der Einhaltung der Sonderempfehlung VII auf internationaler Ebene und zum anderen die Funktionsweise der Prozesse der Zahlungsverkehrs-, Informations- und Abwicklungssysteme. Es sollte spätestens zum Zeitpunkt der Überprüfung der Verordnung 1781/2006 überarbeitet werden und dabei den Grad der Einhaltung der allgemeinen sonstigen Vorgaben durch die Finanzdienstleister berücksichtigen. 

Anhang 1
Bestehende Verfahren in der Finanzdienstleistungsbranche
Der vorliegende Anhang beschreibt einige bestehende Verfahren, die wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern identifiziert haben. Es handelt sich hierbei um Verfahren, die derzeit bei ZVDL zum Einsatz kommen. 

( Bank N ist eine große Bank mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat. Jeden Tag wickelt sie tausende elektronische Geldtransfers ab. Über SWIFT übermittelt und empfängt sie Zahlungen an bzw. aus EU-Mitgliedstaaten und Ländern außerhalb der EU. Das SWIFT-Nachrichtensystem lässt eine Bearbeitung von Nachrichten mit nicht ausgefüllten Feldern nicht zu. Das System kann allerdings nicht verhindern, dass Zahlungsanweisungen nicht aussagekräftige Angaben enthalten. Über nachgelagerte Stichproben des eingehenden Zahlungsverkehrs versucht Bank N deshalb, Zahlungen mit vermutlich unvollständigen oder nicht aussagekräftigen Angaben zu ermitteln. Dabei konzentrieren sich die Stichproben auf bestimmte Bereiche, die als hochrisikobehaftet gelten. Beispiele für Zahlungen, die Bank N als hochrisikobehaftet einstuft, sind Zahlungen von ZVDL außerhalb der EU, insbesondere solche aus Gerichtsbarkeiten, die die Bank als hochrisikobehaftet einstuft, und Zahlungen von ZVDL, die bereits in der Vergangenheit ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, sowie Zahlungen, die ein Zahlungsempfänger ohne dauernde Geschäftsbeziehung in bar entgegennimmt. 

( Bank P ist eine kleine Privatbank mit Sitz in einer europäischen Hauptstadt, deren Kunden überwiegend aus bestimmten Ländern außerhalb der EU stammen. Eingehende Zahlungen stammen nicht selten aus Ländern außerhalb der EU und umfassen häufig große Beträge. Da Bank P nur sehr wenige elektronische Zahlungen zu Gunsten ihrer Kunden empfängt, kann sie jede Zahlung sorgfältig von einem Bankmitarbeiter prüfen lassen. Der Mitarbeiter verfügt über fundiertes Wissen zu den fraglichen Ländern und stellt daher schnell fest, dass beispielsweise die Angaben zur Adresse des Auftraggebers von den eigentlich zu erwartenden Angaben abweichen. 

( Bank Q ist eine mittelgroße Bank mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat. Sie versucht, unrichtige Angaben mit Hilfe von nachgelagerten Stichproben zu ermitteln. Daher ist die Zahlung bereits erfolgt, wenn Bank Q von unrichtigen Angaben Kenntnis erhält. Abgesehen von rein praktischen Fragen ist Bank Q unsicher, ob die Zurückweisung einer in der Ausführung befindlichen Transaktion wünschenswert wäre. Dies könnte eine Klage wegen Vertragsbruch nach sich ziehen und birgt die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung gemäß einzelstaatlichem Recht, nach dem es untersagt ist, Straftätern einen Hinweis zu geben. Im nächsten Schritt fordert die Bank daher den vollständigen Auftraggeberdatensatzes an. Zudem prüft sie, ob es sich um eine verdächtige Transaktion handelt, was jedoch ohne zusätzliche Informationen nicht einfach ist. Bank Q führt Aufzeichnungen über ZVDL, die unvollständige Angaben liefern, und vermerkt, ob das unzuverlässige oder unkooperative Verhalten eines Instituts die Ergreifung von weiteren Maßnahmen erfordert. Bank Q schließt nicht aus, die Geschäftsbeziehungen mit einigen ZVDL außerhalb der EU zu beenden. 

( Im Hinblick auf zwischengeschaltete ZVDL sind viele der Ansicht, dass der ZVDL des Begünstigten den ZVDL des Auftraggebers direkt um Übermittlung der fehlenden Angaben ersuchen sollte. Ein zwischengeschalteter ZVDL sollte nur in Fällen in Anspruch genommen werden, in denen eine Transaktionsreferenznummer des ZVDL des Auftraggebers zur Rückverfolgung einer Zahlung erforderlich ist. 

( Einige Banken sind der Ansicht, die Angaben in Feld 20 der SWIFT-Standardnachricht seien ausreichend und erfüllten die Anforderungen der Verordnung hinsichtlich der kundenbezogenen Identifikationsnummer. Bei Zahlungen außerhalb der EU sind Angaben zum Bankkonto in Feld 50 der SWIFT-Nachricht indes vorgeschrieben. 

Anhang 2
Zusammenfassung des Workshops zur Bekämpfung von Geldwäsche in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers 
London, 9. Januar 2008
1. Im Workshop wurden Branchenvertreter und Vertreter der Anti Money Laundering Task Force (AMLTF) über die Pflichten gemäß der im Dezember 2007 umgesetzten Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 informiert. Der Vorsitzende der AMTLF und Generalsekretär des CEBS, Andrea Enria, stellte dabei die Arbeit der AMLTF kurz vor. Die AMTLF wurde in der zweiten Jahreshälfte 2006 von CEBS, CESR und CEIOPS (den drei Level-3-Ausschüssen – 3L3) mit dem Ziel gegründet, von Aufsichtsseite einen Beitrag zu Themen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu liefern, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Dritten EU-Geldwäscherichtlinie. Der Schwerpunkt ihres Mandats liegt vor allem auf der Entwicklung risikoorientierter Ansätze für die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden und das „Know Your Customer-Prinzip“ (KYC) sowie deren Auswirkungen auf die interne Organisation und die Kontrollen bei zwischengeschalteten ZVDL. Die AMLTF bietet Aufsichtsbehörden ein Forum, um Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke aufzubauen. Dieses Forum soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Probleme in der täglichen Praxis zu identifizieren und gegebenenfalls gemeinsame Lösungen zu finden. 
2. Anlass für den Workshop war der Wunsch der AMLTF, praktische Lösungen für den Umgang mit Zahlungen zu erarbeiten, bei denen die in der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 vorgeschriebenen Angaben fehlen. 

3. Der aus Vertretern aller Mitgliedstaaten bestehende und unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission stehende Ausschuss zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Committee for the prevention of Money Laundering and Terrorist Financing – CPMLTF) beauftragte daraufhin die AMLTF, sich im Austausch mit den Branchenvertretern des Sachverhalts anzunehmen. Darüber hinaus stellt die Europäische Kommission geeignete Kontakte zu den Behörden her, die sich ebenfalls mit Zahlungsverkehrsangelegenheiten befassen.
4. Als Mitglied des AMLTF stellte die belgische Aufsichtsbehörde CBFA den Entwurf des AMTLF-Dokuments AMLTF 2007 22 rev2 über die Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers an die ZVDL des Begünstigten vor und regte an, zur Unterstützung der AMLTF bei der Ausarbeitung des Dokuments und zur Klärung der offenen Fragen im CPLMTF die Branchenvertreter zu ihrer Einschätzung der Angelegenheit zu befragen. Der Vertreter der CBFA ging dabei besonders auf Fragen zu den allgemeinen Prinzipien für ein gemeinsames Verständnis hinsichtlich der Artikel 8, 9, 10 und 16 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 ein. Die AMLTF ist bestrebt, dieses Konsultationspapier in Übereinstimmung mit dem standardmäßigen 3L3-Verfahren für öffentliche Konsultationen auszuarbeiten und in den formalen Konsultationsprozess einzubringen. Daher wurden die Teilnehmer des Workshops um informelle Kommentierung des aktuellen Entwurfs gebeten. 

5. Im Mittelpunkt der Diskussion standen unvollständige Angaben zu eingehenden Nachrichten über Transaktionen, sowohl aus Ländern des EWR als auch aus Drittländern. Die Branchenvertreter stimmten darin überein, dass es sich hierbei in der Tat um ein wichtiges Problem handele und sicherten zu, Informationen zur Anzahl und Verbreitung (einschließlich Herkunftsland und ZVDL) der Transaktionen mit unvollständigen Angaben bereitzustellen. 

6. Zudem stellten die Branchenvertreter ihre verschiedenen Ansätze zum Umgang mit diesem Problem vor. Dabei wurden Unterschiede hinsichtlich des Zeitpunkts der Beurteilung unvollständiger Angaben gemäß Artikel 9 Abs. 1 und der Auslegung von Artikel 9 Abs. 2 deutlich. In Bezug auf Artikel 6 wurde ein weiterer Punkt angesprochen, der weiter untersucht werden sollte: Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Referenznummer für den Geldtransfer innerhalb des EWR ausreichend, aus praktischen Erwägungen aber für viele zuständige Behörden im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche/Finanzstraftaten auf der jeweiligen nationalen Ebene unzureichend sein könnte. 

7. Bedenken wurden hinsichtlich der hohen Compliance-Belastung einiger im AMLTF-Entwurf (unter Artikel 9 Satz 1 und Artikel 10) genannten Optionen laut, bei denen die AMLTF vorgeschlagen hatte, dass die ZVDL den Geldtransfer zunächst ausführen und dann den vollständigen Datensatz anfordern sollten. Anschließend sollten die ZVDL die Frist zur Übermittlung der fehlenden Angaben verstreichen lassen und die Transaktion dann auf mögliche verdächtige Anzeichen untersuchen. Es wurde außerdem vorgeschlagen, die ZVDL sollten Kriterien festlegen, die es ihren Systemen ermöglichen, zwischen unvollständigen Geldtransfers, die vor einer Überprüfung auf verdächtige Transaktionen ausgeführt werden können, und unvollständigen Geldtransfers, bei denen die Überprüfung auf verdächtige Transaktionen und die Anforderung der vollständigen Angaben vor Ausführung des Transfers erfolgen muss, zu unterscheiden. Einige Teilnehmer regten eine zusätzliche Option oder eine Mischung aus Optionen an, welche die aktuellen marktgängigen Verfahren besser widerspiegelt. 

8. Zwar wurde die Dringlichkeit des Themas bestätigt, verschiedene Branchenvertreter aber baten die AMLTF, vor allem in einigen Bereichen keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. 

9. Der Vorsitzende der AMLTF sagte zu, erneut auf die Branchenvertreter zuzukommen mit: 

a.) einer Informationsanfrage bis Anfang Februar, und

b.) der Bitte um ein informelles Feedback und einer möglichst zeitnahen überarbeiteten Fassung des Papiers. 

10. Unter Beachtung der standardmäßigen 3L3-Verfahren für öffentliche Konsultationen will die AMLTF ihre Vorschläge schon bald für eine dreimonatige öffentliche Konsultation zur Diskussion stellen. In Anbetracht der Dringlichkeit des Problems könnte der Konsultationszeitraum unter Berücksichtigung der informellen Vorabkonsultation von Branchenvertretern allerdings auch flexibler gestaltet werden.
� Erwägungsgrund 6 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006: Die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Geldtransfers kann für die Prävention, die Ermittlung und die Aufdeckung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung äußerst wichtig und hilfreich sein. Um zu gewährleisten, dass die Angaben zum Auftraggeber bei jeder Etappe des Zahlungsvorgangs weitergeleitet werden, sollte ein System eingeführt werden, das die Zahlungsverkehrsdienstleister des Auftraggebers dazu verpflichtet, bei einem Geldtransfer genaue und aussagekräftige Angaben zum Auftraggeber zu übermitteln. 


� FIU = Financial Intelligence Unit 





